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Beschluss 

 
 

A.  
 

 
1. Richterin am Landgericht Knaup befindet sich ab dem 05.03.2024 im Mutterschutz. 

 
2. Richterin am Landgericht Mersch befindet sich ab dem 31.03.2024 im Mutterschutz. 
 

 
 

B. 
 
Die richterliche Geschäftsverteilung wird aus den unter A. genannten Gründen und zum Ausgleich 
unterschiedlicher Belastungen wie folgt geändert: 
 
 
I.  Besetzung der Kammern 
 
Im Punkt  
 
 Besetzung der Kammern 
 
wird die richterliche Geschäftsverteilung wie folgt geändert: 
 

Rn. 128 der Jahresgeschäftsverteilung wird geändert. Richterin am Landgericht Lichte übernimmt mit 
Wirkung zum 05.03.2024 anstelle von Richterin am Landgericht Knaup die 1. Vertretung in der 
5. Strafkammer, Richter am Landgericht Kolbe übernimmt die 1. Vertretung in der 7. Strafkammer. 

 
Die betroffenen Kammern sind danach wie folgt besetzt:  

 
3./6a. Strafkammer (ab dem 05.03.2024) 

 Vorsitzender:   Vorsitzender Richter am Landgericht Hartmann (0,80) 
 weitere Mitglieder:  Richter am Landgericht Dr. A. Mahret (0,30) 
      Richterin Hagedorn (0,40) 
 

21. Strafkammer (ab dem 05.03.2024) 
 Vorsitzender:   Vorsitzender Richter am Landgericht Hartmann (0,10) 
 weitere Mitglieder:  Richter am Landgericht Dr. A. Mahret (0,20) 
      Richterin Hagedorn (0,20) 
 

10. Strafkammer (ab dem 31.03.2024) 
 Vorsitzender:   Vorsitzender Richter am Landgericht Hartwig 
 weitere Mitglieder   Richterin am Landgericht Hagenbäumer (0,75)   
      Richter am Landgericht Horn 
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II. Verteilung der Zivilsachen: 
 

Im Punkt  
 

 Verteilung der Zivilsachen 
 
wird die richterliche Geschäftsverteilung beim Landgericht Osnabrück wie folgt geändert: 
 
1. Die Arbeitskraftanteile in den Turnuskreisen werden aufgrund der vorgenannten unter Buchstabe A. 

und Ziffer I. genannten Gründe sowie im Hinblick auf die Aufnahme der Referendarausbildung durch 
die Vorsitzenden Richterinnen Dr. Paul und Dr. Roling, Richterin am Landgericht Dr. Mahret, Richterin 
am Amtsgericht Brockmeier, den Vorsitzenden Richtern am Landgericht Janssen und Dirkling und der 
Richterin am Landgericht Dr. Stalljohann und dem Richtern am Landgericht Sternitzke mit Wirkung 
zum 01.03.2024 wie folgt geändert: 

 
Stammturnus „O“ und Sonderturnus „T“  

Kammer AKA 

2. Zivilkammer 2,15 

3. Zivilkammer 2,10 

5. Zivilkammer 1,65 

11. Zivilkammer 2,50 

12. Zivilkammer 2,20 

13a. Zivilkammer 0,90 

14a. Zivilkammer 0,55 

 
Sonderturnus „S“  

Kammer AKA 

2. Zivilkammer 2,15 

3. Zivilkammer 2,10 

5. Zivilkammer 1,65 

11. Zivilkammer 2,50 

12. Zivilkammer 2,20 

 
Sonderturnus „ERB“  

Kammer AKA 
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5. Zivilkammer 1,65 

 
Sonderturnus „EXO“  

Kammer AKA 

11. Zivilkammer 2,50 

 
Sonderturnus „VER“  

Kammer AKA 

12. Zivilkammer 2,20 

 
 Sonderturnus „EDV“  

Kammer AKA 

3. Zivilkammer 2,10 

11. Zivilkammer  2,50 

  
 Sonderturnus „FTL“  

Kammer AKA 

13a. Zivilkammer 0,90 

14a. Zivilkammer 0,55 

 
Stammturnus „KHO“ sowie Sonderturnusse „KHB“, „KHT“ und „KHS“  

Kammer AKA 

13. Zivilkammer - 1. Kammer für Handelssachen - 0,90 

14. Zivilkammer - 2. Kammer für Handelssachen - 0,55 

 
 
III. Verteilung der Strafsachen: 
 

Im Punkt  
 
 Verteilung der Strafsachen 
 
wird die richterliche Geschäftsverteilung beim Landgericht Osnabrück wie folgt geändert: 
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Die Arbeitskraftanteile in den Turnuskreisen werden mit Wirkung zum 05.03.2024 aus den unter Buchstabe 
A. und Ziffer I. genannten Gründen wie folgt geändert: 
 

Stammturnus „KLs Nicht-Haft“ und Sonderturnusse „KLs Umfang“ und „KLs Sexualdelikte“  

Kammer AKA 

3./6a. Strafkammer 1,50 

 
Sonderturnusse „KLs Jugend“, „KLs Jugend Kapital“, „KLs Jugend Umfang“, „KLs Jugend 

Sexualdelikte“ und „Qs Jugend“ 

Kammer AKA 

3./6a. Strafkammer 1,50 

 

 

Osnabrück, den 29.02.2024 

 
 

Dr. Veen 

 
 

Albrecht 
 

 
 

Dr. Frommeyer 
 

 
 

 
Fuchs 

 
 

 
Dr. Höcherl 

 

 
 

 
Janssen 

 
 
 
 

Dr. Paul 
 

 
 
 

Willinghöfer 

 
 
 

Hartwig 
 

 


